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1 Situation und Aufgabenstellung 

Am Höhenweg in Niederau soll ein Wohnstandort entwickelt werden. HAMANN + KRAH PARTG 

MBB STADTPLANUNG ARCHITEKTUR, Dresden, bearbeitet den diesbezüglichen Bebauungsplan 

ĂHöhenweg Niederauñ. 

Da das Plangebiet durch Geräuschimmissionen des Schienenverkehrs der Eisenbahntrassen 6363 

(Dresden / Leipzig) und 6248 (Dresden-Friedrichstadt / Elsterwerda) sowie des Straßenverkehrs 

auf der S80 (Meißner Straße / Scheringstraße) und der Grenzstraße beaufschlagt wird, ist das 

AKUSTIK BUREAU DRESDEN mit der schalltechnischen Untersuchung beauftragt worden. 

Es werden mit Bezug auf den Rechtsplan in der Fassung vom 25.09.2020 folgende Themenberei-

che betrachtet: 

- Ermittlung der Einwirkung der Schienen- und Straßenverkehrsgeräusche auf das Planareal 

und Beurteilung der Lärmarten Schienenverkehr und Straßenverkehr auf der Grundlage 

des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 [1]. 

- Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels auf den Baugrenzen der Baufelder im 

Plangebiet gemäß DIN 4109-2:2018 [2] unter Berücksichtigung des Schienenverkehrs, 

des Straßenverkehrs sowie des Gewerbelärms. Ableitung von Vorschlägen zur Festset-

zung im Textteil des Bebauungsplanes. 

 

Die künftige Wohnbebauung des Planareals ist noch nicht determiniert, so dass eine Ermittlung 

des maßgeblichen Außenlärmpegels an den Fassaden der geplanten Häuser gegebenenfalls einer 

nachfolgenden Untersuchung vorbehalten bleibt. 

 

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Rechtsplan mit den Gebieten WR 1 und WR 2 sowie die 

Baugrenzen für die geplanten Gebäude-Standorte [3]. 
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Die schalltechnische Betrachtung für den auf die Bauplanfläche einwirkenden Lärm durch den 

Verkehr erfolgt auf der Grundlage der Vorschrift DIN 18005-1 ĂSchallschutz im Stªdtebau, Teil 

1: Grundlagen und Hinweise für die Planungñ [4] , wobei nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ĂBe-

rechnungsverfahren ï Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planungñ [1] 

bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

entsprechend der schutzbedürftigen Nutzung Orientierungswerte für den Beurteilungspegel zuzu-

ordnen sind. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart 

der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastung 

zu erfüllen. Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen sind nach 

der TA Lärm [5] in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 [6] zu berechnen. Die Beurteilungspegel 

der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Gewerbe) sollen wegen der un-

terschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils 

für sich allein mit den Orientierungswerten bzw. Immissionsrichtwerten verglichen und nicht ad-

diert werden [1]. 

Abbildung 1: Rechtsplan (Vorentwurf) Bebauungsplan ĂHºhenweg Niederauñ  

 (Quelle: HAMANN+KRAH [3] ) 
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Es erfolgen die Berechnungen der Geräuschimmissionen (Beurteilungspegel) durch den Schie-

nen- bzw. Straßenverkehr auf den Baugrenzen der Baufelder unter Zugrundelegung des Rechts-

planes [3]. Zur Bestimmung des maßgeblichen Außenlärmpegels werden die Beurteilungspegel 

Lr der Teilschallquellen Schiene und Straße herangezogen. Die Teilschallquelle Gewerbe wird für 

die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels gemäß DIN 4109-2:2018 [2] in Form eines 

Pauschalansatzes berücksichtigt. 

Die im Gutachten aufgeführten Immissionsraster dienen der Visualisierung bezüglich des Ein-

flusses der unterschiedlichen Lärmarten auf das Plangebiet. 
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2 Anforderungen an den Schallschutz 

Maßgeblich für die Einschätzung der immissionsrechtlichen Situation ist der Beurteilungspegel 

Lr, welcher in Anlehnung an die DIN 45645-1 [7] zu bilden ist. Dieser ist abhängig von der kon-

kreten Schallemission der jeweiligen Lärmquelle, den Ausbreitungsbedingungen, der Einwirk-

dauer, der Tageszeit des Auftretens sowie dem Vorhandensein besonderer Geräuschmerkmale1. 

Gemäß DIN 18005-1 [4] werden die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von Straßen nach 

den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90 [8], im Einwirkungsbereich von 

Schienenwegen nach der Vorschrift Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege 

(Schall 03) [9] und die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen nach 

TA Lärm [5] in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 [6] berechnet. 

Die im Rechtsplan [3] gekennzeichnete Fläche hat den Schutzanspruch eines ĂReinen Wohnge-

bietes WRñ. 

2.1 Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005 

Im Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 [1] werden die anzustrebenden schalltechnischen Orientierungs-

werte SOW genannt: 

Beurteilungszeitraum Mittelungszeit SOW für WR in dB(A) 

Tag:      6 Uhr bis 22 Uhr 16 Stunden 50 

Nacht:  22 Uhr bis 6 Uhr 8 Stunden 40 bzw. 35 

Tabelle 1:  Schalltechnische Orientierungswerte (SOW) für den Beurteilungspegel für den Tag- und 

Nachtzeitraum (Reines Wohngebiet WR) 

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Frei-

zeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten, der hö-

here für Verkehrslärm. 

 

  

 
1 : Für Geräusche, die aufgrund ausgeprägter Einzeltöne oder Informationshaltigkeit bzw. deutlich hervortretender Impulsge-

räusche oder kurzfristiger Pegeländerungen zu erhöhten Störwirkungen führen, sind Zuschläge zum Mittelungspegel des Teil-

zeitraumes von jeweils 3 dB oder 6 dB zu erheben. 
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2.2 Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

Nach TA Lärm [5] betragen f¿r den Schutzanspruch ĂReines Wohngebiet WRñ die einzuhaltenden 

Immissionsrichtwerte (IRW): 

Beurteilungszeitraum Mittelungszeit IRW für WR in dB(A) 

Tag:      6 Uhr bis 22 Uhr 16 Stunden 50 

Nacht:  22 Uhr bis 6 Uhr 1 Stunde (ungünstigste Stunde) 35 

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte (IRW) für den Beurteilungspegel für den Tag- und Nachtzeitraum 

Zusätzlich ist das Spitzenpegel-Kriterium (einmalige, kurzzeitige Ereignisse) einzuhalten. Da-

nach dürfen Pegelspitzen den Immissionsrichtwert am Tag um nicht mehr als æLTag = 30 dB und 

in der Nacht um nicht mehr als æLNacht = 20 dB überschreiten.  

Im ĂReinen Wohngebiet WRñ ist nach TA Lärm [5] ein Zuschlag für Tagzeiten mit erhöhter Emp-

findlichkeit in Höhe von 6 dB zu berücksichtigen. Der Zuschlag ist anzusetzen an Werktagen von 

6 Uhr bis 7 Uhr und 20 Uhr bis 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 6 Uhr bis 9 Uhr, 13 

Uhr bis 15 Uhr und von 20 Uhr bis 22 Uhr. 
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3 Berechnung von Beurteilungspegeln 

Zunächst wurde ein digitales Berechnungsmodell erarbeitet, welches räumlich so gefasst worden 

ist, dass zum einen die westlich verlaufenden Bahntrassen 6363 (Dresden/Leipzig) und 6248 

(Dresden-Friedrichstadt/Elsterwerda), die westlich verlaufenden Straßen S80 (Meißner Straße / 

Scheringstraße) und Grenzstraße sowie zum anderen die Topografie ausreichend berücksichtigt 

sind. 

 

  

Abbildung 2: Lageplan (Rechenmodell) mit den Bahnstrecken und Straßenführungen 

 Eingetragen ist der BP Geltungsbereich mit den Baugrenzen. 
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Die Berechnungen werden frequenzunabhängig mit A-bewerteten Gesamtpegeln (Dämpfungs-

werte für 500 Hz) durchgeführt. Die geometrischen Ausbreitungsbedingungen, die Luftabsorp-

tion, der Bodeneffekt sowie Abschirmungen und Reflexionen (Schallabsorptionsgrad Ŭ = 0,21) 

wurden entsprechend DIN ISO 9613-2 [6] berücksichtigt. Auf die Berechnung der meteorologi-

schen Korrektur Cmet wurde zur sicheren Seite hin verzichtet (Mitwind-Situation). Die Berech-

nungen wurden mit dem Programm IMMI  [10] an den jeweils beschriebenen Nachweisorten (IO) 

bzw. als Rasterberechnung durchgeführt. Die Berechnung der Beurteilungspegel im Einwirkungs-

bereich von Schienen erfolgt gemäß Schall 03 [9], im Einwirkungsbereich von Straßen gemäß der 

Vorschrift RLS-90 [8]. Entsprechend ihrer Charakteristik wurden die Schienenwege sowie die 

Straßen als Linienschallquellen modelliert. Existierende Gebäude bzw. Hindernisse, die in der 

Schallausbreitungsrichtung zum Plangebiet liegen, gehen mit deren Beugung und Reflexion in 

die Berechnung ein. Berücksichtigung fand die Bebauung östlich der Bahntrasse 6248, da diese 

Bebauung aufgrund deren Abschirmung und Streuwirkung gegenüber den Geräuschemittenten 

Schiene und Straße auf das Planareal schalltechnisch relevant ist und zu einer Minderung der 

Beurteilungspegel führt. Die Bodendämpfung wird gemäß [9] programmtechnisch berücksichtigt. 

Die folgenden Abbildungen zeigen die 3D-Visualisierungen aus Richtung West (globale Ansicht 

Abbildung 3), mit dem kenntlich gemachten Plangebiet sowie den Baufeldern (Ausschnitt von 

Abbildung 3): 

 

Abbildung 3: 3D Visualisierung (global) mit dem B-Plangebiet ĂHöhenwegñ aus Richtung West. 
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Abbildung 4: 3D Visualisierung (Ausschnitt) aus Richtung West 

 Dargestellt sind das B-Plangebiet ĂHöhenwegñ sowie die Bahntrasse 6248 

mit vorhandener Lärmschutzwand. 
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4 Geräuschemittenten 

Die maßgeblichen Geräuschquellen, die von außen auf das Plangebiet einwirken, sind die Lärm-

arten 

- Schienenverkehr und 

- Straßenverkehr. 

Nachfolgend werden die Geräuschquellen beschrieben und die Emissionswert bestimmenden 

Größen angegeben 

4.1 Schienenverkehr 

Westlich des Bebauungsplangebietes verlaufen die Bahnstrecken 6363 Dresden/Leipzig und 6248 

Dresden-Friedrichstadt/Elsterwerda. Die Streckenbelegungen (Traktion) wurden von der Deut-

sche Bahn AG (Verkehrsdatenmanagement) für den Prognosehorizont 2030 zur Verfügung ge-

stellt. Die Berechnung des Schienenlärms erfolgt nach der Vorschrift Berechnung des Beurtei-

lungspegels für Schienenwege (Schall 03) [9]. Die emissionsrelevanten Größen sind den folgen-

den beiden Tabellen zu entnehmen: 

Traktion 

Strecke 6363 
FzTag FzNacht 

v MTag MNacht LW Á,Tag LW Á,Nacht 

km/h Fz/h Fz/h dB(A) re m dB(A) re m 

GZ-E 1 6 1 100 0,375 0,125 79,2 74,5 

GZ-E 2 1 0 120 0,063 0 72,6 ï 

RV-E 34 4 120 2,125 0,500 80,2 74,0 

RV-ET 30 4 120 1,875 0,500 76,4 70,6 

ICE 2 0 120 0,125 0 64,6 ï 

Summe 

beide Richtungen 
73 9  4,563 1,125 84,0 78,1 

Tabelle 3: Zugbelegung der Bahnstrecke 6363 Dresden/Leipzig mit Angabe der längenbezogenen 

Schallleistungspegel LW Á in dB(A) re m 
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Traktion 

Strecke 6248 
FzTag FzNacht 

v MTag MNacht LW Á,Tag LW Á,Nacht 

km/h Fz/h Fz/h dB(A) re m dB(A) re m 

GZ-E 1 39 38 100 2,438 4,750 87,4 90,3 

GZ-E 2 5 4 120 0,313 0,500 79,6 81,6 

ICE 31 3 160 1,938 0,375 81,3 74,1 

IC-E 30 2 160 1,875 0,250 84,3 75,6 

Summe 

beide Richtungen 
105 47  6,563 5,875 90,2 91,1 

Tabelle 4: Zugbelegung der Bahnstrecke 6248 Dresden-Friedrichstadt/Elsterwerda mit Angabe 

der längenbezogenen Schallleistungspegel LW Á in dB(A) re m 

Es bedeuten: 

GZ-E  Güterzug mit E-Lok-Bespannung 

RV-E  Regionalzug mit E-Lok-Bespannung 

RV-ET  Regional-Elektrotriebzug 

ICE  Elektrotriebzug des HGV 

IC-E  Intercityzug mit E-Lok-Bespannung. 

Für die beiden Brückenbauwerke (massive Fahrbahnplatte aus Beton, Schwellengleis im Schotter-

bett) der Trasse 6248 wird gemäß [9] ein Pegelzuschlag von 3 dB berücksichtigt. 

Die Gleisstrecken sind als Linienschallquellen modelliert und mit den anhand der Streckenbele-

gung ermittelten längenbezogenen Gesamtschallleistungspegeln LW´A in dB(A) re m (Summe 

beide Richtungen) belegt worden. 

4.2 Straßenverkehr 

Das B-Plangebiet wird vom Westen her durch die Verkehrsgeräusche der S80 (Staatsstraße) sowie 

der Grenzstraße (Gemeindestraße) beaufschlagt. Die Berechnung des Straßenverkehrslärms er-

folgt mit Hilfe der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90 [8]. Die Schallemission 

einer Fahrbahn wird darin durch folgende Größen bestimmt: 

DTV Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24 h; 

M stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h; 

p Anteil der Fahrzeuggruppe in %; 

v zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h; 

DStrO Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche in dB; 

DStg Zuschlag für Steigungen oder Gefälle in dB; 

K Zuschlag für erhöhte Störwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Ein-

mündungen in dB; 

g Längsneigung der Fahrbahn in %. 
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Für die Staatsstraße S80 liegen Zähldaten zur Verkehrsbelegung aus dem Jahr 2015 vor [11]. Für 

die Verkehrsbelegung der Grenzstraße als Gemeindestraße liegen keine Informationen vor. Hier-

für ist für den Tagzeitraum eine stündliche Verkehrsstärke von MTag = 15 Kfz/h und für den Nacht-

zeitraum eine stündliche Verkehrsstärke MNacht = 5 Kfz/h abgeschätzt worden. Die Verbindung 

der Grenzstraße zur S80 führt unterhalb der Bahnstrecke 6248 durch eine Brücke mit einer lichten 

Höhe von 3 m, was bedeutet, dass die Unterführung für Schwerverkehr mit bis zu 4 m Fahrzeug-

höhe nicht passierbar ist. Für die Grenzstraße ist daher kein Schwerverkehrsanteil zu berücksich-

tigen. Die emissionsrelevanten Größen für beide Straßen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

Straße 

Tag Nacht 

MTag p Lm,E,T MNacht p Lm,E,N 

Kfz/h % dB(A) Kfz/h % dB(A) 

S80 [11] 152 10.4 57,7 23 17,5 51,2 

Grenzstraße 15 1) ï 43,3 5 1) ï 37,7 

Tabelle 5: Emissionswert bestimmende Größen für den Verkehr auf der S80 und Grenzstraße 

1) Schätzwert 

Beide Straßen sind als Linienschallquellen gemäß RLS-90 [8] modelliert und mit den Emissions-

pegeln Lm,E in dB(A) belegt worden. Zuschläge für Steigung bzw. Gefälle DStg werden entspre-

chend der Topografie softwareseitig berücksichtigt. 

4.3 Gewerbe 

An der Straße Am Waldacker sind ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb (Am Waldacker Nr. 19) 

und ein Gewerbebetrieb unbekannter Art (Am Waldacker Nr. 14) angesiedelt, deren Geräusch-

emissionen nicht bekannt sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Nachtzeitraum keine 

Aktivitäten erfolgen. 

Um bei der Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels La der Vorgabe der DIN 4109-

2:2018 [2] zu entsprechen, wird in Anlehnung an Pkt. 4.4.5.6 in [2] der für die Gebietskategorie 

WR (Reines Wohngebiet) der in der TA Lärm [5] festgelegte Immissionsrichtwert IRWTag von 

50 dB(A) und IRWNacht von 35 dB(A) pauschal berücksichtigt.  
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5 Ergebnisse ï Beurteilungspegel 

5.1 Beurteilungspegel auf den Baugrenzen 

Im Folgenden werden die Beurteilungspegel Lr für die Lärmarten Schiene und Straße an den Im-

missionsorten auf den Baugrenzen sowie in Form von Rasterberechnungen (Visualisierung) auf 

dem Bebauungsplangebiet dargestellt. Die Berechnungsergebnisse gestatten einen Abgleich mit 

den schalltechnischen Orientierungswerten für die städtebauliche Planung nach Beiblatt 1 zu 

DIN 18005-1 [1]. 

 

  

Abbildung 5: Lageplan mit Baugrenzen und Anordnung der Immissionsorte auf den Baugrenzen 
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5.1.1 Beurteilungspegel Schiene gemäß DIN 18005 

Die nachfolgenden Darstellungen zeigen den Einfluss der Geräuschemissionen des Schienenver-

kehrs auf das B-Plangebiet für den Tag- und Nachtzeitraum. 

 

Abbildung 6: Raster Beurteilungspegel Schiene (Baufelder) im Tagzeitraum 

 (Rasterhöhe relativ 3 m über Grund, Rasterschrittweite 1 m) 

Abbildung 7: Raster Beurteilungspegel Schiene (Baufelder) im Nachtzeitraum 

 (Rasterhöhe relativ 3 m über Grund, Rasterschrittweite 1 m) 






































